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MARKT U U A. STAFFELSEE

BEGRÜ DU GZURSATZU G

ÜBER DIE FÖRMLICHE FESTLEGUNG DES
SANIERUNGSGEBIETES

"ORTSKER IT UR AUER BUCHT U D
BAHNHOFSU FELD"

Murnau, den 25.01.2024

1 von 12





1 Ausgangssituation

Der Markt Murnau wurde bereits im Jahr 1987 in die Städtebauförderung aufgenommen.
Zum damaligen Zeitpunkt bestanden städtebauliche Missstände aufgrund der hohen Ver-
kehrsbelastung sowie strukturelle und bauliche Mängel.

Die Vorbereitenden Untersuchungen für den Ortskern beiderseits des Ober- und Untermark-
tes und das Umfeld der damals noch in Planung befindlichen Entlastungsstraße westlich des
Ortskems wurden 1991 fertig gestellt. Die Ausweisung des Sanierungsgebietes Ortskern er-
folgte im Jahr 1998. Im selben Jahr konnte auch die westliche Entlastungsstraße (B 2 neu) in
Betrieb genommen werden.

In den vergangenen ca. 30 Jahren hat der Markt Murnau mit Unterstützung der Städte-
bauförderung zahlreiche Maßnahmen zur gestalterischen und funktionalen Aufwertung der
Ortsmitte durchgeführt. Die bisher durchgeführten Maßnahmen wie Z.B. die Neugestaltung
von Ober- und Untermarkt, die Renovierung von Gebäudeteilen des Schlosses und zuletzt
die Sanierung der Grün- und Färbergasse haben zu einer deutlichen Aufwertung der Orts-
mitte geführt. Murnau verfügt heute mit der Fußgängerzone am Ober- und Untermarkt über
ein attraktives Ortszentrum. Auch für die Anlage des Park+Ride-Platzes am Bahnhof konn-
ten Mittel aus der Städtebauförderung in Anspruch genommen werden.

Die Sanierung ist noch nicht abgeschlossen. Da die Sanierungssatzung "Ortskern" bis zum
31. 12. 2023 befristet ist, hat der Gemeinderat des Marktes Murnau in seiner Sitzung am
23. 06.2022 den Beginn Vorbereitender Untersuchungen gemäß §141, Abs. 3 BauGB für die
Ortsmitte, die Murnauer Bucht und das Bahnhofsumfeld beschlossen. Aufgrund der Ergeb-
nisse der im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen durchgeführten Bestandserhe-
bungen und um eine Überprüfung des gesamten bestehenden Sanierungsgebietes zu erhal-
ten, hat der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am 27.07.2023 den Beschluss gefasst, das
Untersuchungsgebiet zu erweitern.

Den Bürgerinnen und Bürgern des Marktes Murnau wurde im September 2023 im Rahmen
eines Ortsspaziergangs die Möglichkeit gegeben sich an der Ausarbeitung der Vorbereiten-
den Untersuchungen zu beteiligen.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 26. 10.2023 das Ergebnis der Vorbereitenden Unter-
suchungen gem. § 141 BauGB für den Ortskern mit Murnauer Bucht und Bahnhofsumfeld
gebilligt.

Der Öffentlichkeit und den berührten Träger öffentlicher Belange wurde in der Zeit von
02. 11.2023 bis 04. 12.2023 Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Vorbereitenden Untersu-
chungen und der Sanierungssatzung gegeben.

Die Anregungen werden bei den weiteren Planungen berücksichtigt.
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2 Mängel, Konflikte, Herausforderungen

Im Folgenden werden die Mängel und Konfliktbereiche stichpunktartig zusammengefasst.
Für eine weiterführende Darstellung wird auf die Vorbereitenden Untersuchungen (VU) gem.
§ 141 BauGB für den Ortskern mit Murnauer Bucht und Bahnhofsumfeld verwiesen.

Bevölkerungsstruktur

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt, ähnlich wie im Landkreis Garmisch-Parten-
kirchen, deutlich über dem Durchschnitt für den Regierungsbezirk Oberbayern und das
Land Bayern

- Laut Prognose wird sich diese Entwicklung noch verstärken; das Durchschnittsalter wird
zukünftig voraussichtlich auch über dem durchschnittlichen Wert für den Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen liegen

Nutzungs- und Infrastruktur

- Vereinzelt Leerstand, allerdings auch im Hauptgeschäftsbereich
Nebenlagen deutlich weniger attraktiv, Bahnhofstraße, Pfarrstraße

- Soziale Einrichtungen wie Caritas, Jugendtreff fehlen in der Ortsmitte

Verkehr und Mobilität

Hohe Verkehrsbelastung der Hauptverkehrsstraßen, insbesondere der B2
Barrierewirkung der Hauptverkehrsstraßen und der Bahnlinie

- Tempo 30 in der Straßengestaltung oft nicht ablesbar (z.B. Pechmann-, Sollerstraße,
Viehmarktplatz, Schloßbergstraße, Utzschneiderstraße, Pfarrstraße)

- Tiefgarage am Gabriele-Münter-Platz wegen Bauschäden geschlossen
- P+R Plätze am Bahnhof nicht ausreichend für einen vermehrten Umstieg auf den ÖPNV
- Radwege in der Ortsmitte größtenteils im Mischverkehr geführt, aber Verkehrsberuhigung

durch Geschwindigkeitsbegrenzung in der Straßengestaltung oft nicht ablesbar
- Querungsbereich Schützenplatz / Sollerstraße als Gefahrenstelle auf dem Schulweg

Unklare Radwegführung Untermarkt / Seidlstraße
- Teils mangelhafte Fahrradabstellmöglichkeiten vor Läden außerhalb der Fußgängerzone
- Verhältnismäßig geringe Zahl von Fahrradabstellplätzen in der Murnauer Bucht
- Engstellen in der Fußwegführung, vor allem Pfarrstraße, Burggraben
- Eingeschränkte Barrierefreiheit einzelner Wege aufgrund des Geländes, aber auch der

Oberflächenbeschaffenheit

- Fußwegbeziehungen über private Flächen, Z. B. zwischen Johannisstraße und Obermarkt
nicht rechtlich gesichert

- Untermarkt südlich der Fußgängerzone: Viele unterschiedliche und konkurrierende Nut-
zungsansprüche (Kfz-Verkehr, Fußgänger, Radfahrer, Parken, Freischankflächen, Ein-
kaufserlebnis) bei einer eher geringen Straßenbreite
Beschilderung derWegebeziehungen nicht ausreichend
Bahnhaltepunkt Ortmitte: Wartebereich mit Mängeln

- Bushaltestellen meist ohne Witterungsschutz und Sitzgelegenheit, fehlende Barrierefrei-
heit
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Gebäude, öffentlicher Raum und Nachverdichtung

Einige Gebäude mit deutlichen Mängeln im Zustand
- Vermutlich hoher Bedarf an energetischen Sanierungsmaßnahmen aufgrund der Entste-

hungszeit vieler Gebäude
Hauptverkehrsstraßen und Bahnlinien wirken als Barrieren und trennen die Ortsmitte von
der Mumauer Bucht, dem Bahnhofsbereich und dem Kemmelpark
Mehrere Straßenräume, mit mangelhafter Aufenthaltsqualität (vor allem Bahnhofstraße,
Burggraben, Lederergasse, Pfarrstraße, Schloßbergstraße und Viehmarktplatz)
Sonstige öffentliche oder in den öffentlichen Raum wirkende Flächen mit Mängeln in der
Gestaltung (Festplatz, Einsiedelweg und angrenzende Flächen, Flächen am Schneider-
gaßl, etc.)
Zentral gelegene Flächen nicht entsprechend ihrer Lage genutzt, Parkplätze (öffentlich
und Kundenparkplatz) an der Utzschneiderstaße, Grundstück an der Johannisstraße,
Festplatz

Grünstruktur und Gewässer

Parkplätze in der Murnauer Bucht belegen für die Naherholung attraktive Flächen in Se-
enähe

Gebäude des Strandbades begrenzen den Bezug zum See und bedürfen einer Moderni-
slerung

Seeufer nicht vollständig öffentlich zugänglich
Mangelhafte / fehlende Ausstattung und Bepflanzung im Ainmillerpark und der angrenzen-
den öffentlich zugänglichen Grünbereiche
Wenig Schattenplätzen im Kulturpark

- Weitere öffentliche Grünflächen mit wenig oder mangelhafter Ausstattung - Grünfläche am
Viehmarktplatz, Grünfläche westlich der Christuskirche, Grünfläche am Bahnhaltepunkt
Murnau Ort

Außer im Ober- und Untermarkt kaum Baumreihen, Alleen im öffentlichen Straßenraum

Teils übermäßige Flächenversiegelung, Z. B. bei großen öffentlichen Parkplätze und Kun-
den parkplätzen
Flächenversiegelung durch dichte Bebauung in der historischen Altstadt und versiegelte
Freibereiche
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3 Sanierungsziele

Folgende Sanierungsziele sollen der Sanierung zugrunde gelegt werden:

3. 1 Ziele zu Verkehr und Mobilität

. Verringerung der Barrierewirkung von Straßen sowie der Bahnlinie, soweit möglich

. Verkehrsberuhigung bzw. Reduzierung des Kfz-Verkehrs in sensiblen Bereichen
wie Z. B. der Murnauer Bucht, so weit möglich

. Sicherung, Verbesserung und Ausbau der Fußwegverbindungen unter besonderer
Berücksichtigung der Barrierefreiheit

. Sicherung, Verbesserung und Ausbau der Radwegverbindungen und Bereitstellen
einer ausreichenden Anzahl von Fahrradabstellplätzen und Service-Stationen im öf-
fentlichen Raum

. Sicherung und Verbesserung der Fuß- und Radwegvernetzung der Ortsmitte mit der
Murnauer Bucht, dem Bahnhofsbereich sowie dem Kemmelpark

. Sicherung und Ausbau des ÖPNV-Angebotes, Sicherung und Verbesserung der
Bushaltestellen und der Bahnhaltepunkte

. Förderung innovativer Mobilitätskonzepte wie Z. B. Car-Sharing, Mitfahr-Plattform,
Fahrradvermietsysteme, Mobilitätsstationen etc. und Förderung der Vernetzung der
verschiedenen Angebote

. Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur für E-Mobilität im öffentlichen Raum

. Bereitstellen einer ausreichenden Anzahl an Kfz-Stellplätzen in den Zugangsberei-
chen zum Ortszentrum und der Murnauer Bucht zur Entlastung dieser Gebiete vom
Kfz-Verkehr

3.2 Ziele zu Nutzung, Infrastruktur und Daseinsvorsorge

. Stärkung der Funktion des Marktes Murnau als Mittelzentrum

. Erhalt und Förderung der Nutzungsvielfalt in der Ortsmitte - Wohnen, Handel und
Dienstleistung, Gastronomie, Handwerk/Gewerbe und Gemeinbedarf, Ausschluss
störender Nutzungen

. Sicherung und Stärkung des Versorgungsbereichs Ortsmitte

. Sicherung der Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs auch außerhalb des
Versorgungsbereichs Ortsmitte

. Sicherung und Ergänzung wichtiger Gemeinbedarfseinrichtungen in der Ortsmitte

. Sicherung und Aufwertung der Ortsmitte als attraktiven Wohnstandort und Bereit-
stellen eines Wohnungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere
auch für junge Familien

. Reaktivierung leerstehender Bausubstanz, bzw. Abbruch und Neubebauung bei
nicht erhaltenswerter Bausubstanz

. Stärkung der Vernetzung des Ortszentrums mit den sozialen Einrichtungen sowie
den Handels- und Dienstleistungseinrichtungen im Kemmelpark

. Förderung der baulichen Innenentwicklung

. Umsetzung der Barrierefreiheit
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3.3 Ziele zur Ortsbild

. Erhalt und Aufwertung von Baudenkmälern und ortsbildprägenden Gebäude

. Sicherung und Aufwertung des historischen Ortszentrums mit dem Ensemblebe-
reich

. Sicherung und Aufwertung ortsbildprägender Quartiere

. Gestalterische und funktionale Verbesserung von Straßenräumen, Plätzen und Frei-
flächen zur Verbesserung des Ortsbildes und der Aufenthaltsquatität im öffentlichen
Raum

. Sicherung wichtiger Raumkanten und Ergänzung fehlender Raumkanten

. Erhalt der Sichtbeziehungen zum Schloss und den beiden Kirchen zur Orientierung
im Ortsgefüge

. Sanierung von Gebäuden und Fassaden in mangelhaftem Zustand, Verbesserung
der Baugestaltung bzw. Abbruch nicht erhaltenswerter Bausubstanz

. Erhalt und Aufwertung von Plätzen zur Gliederung der Ortsstruktur und Erhöhung
der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

3.4 Ziele zu Grünstruktur und Gewässer, Natur- und Klimaschutz

. Sicherung und Pflege des Landschaftsschutzgebietes am Staffelsee

. Aufwertung des östlichen Teils der Murnauer Bucht als naturnahen, ökologisch
wertvollen Grünbereich, Verbesserung der Erlebbarkeit des Bachlaufs

. Sicherung, Pflege und Ergänzung ortsbildprägender Grünstrukturen

. Pflege und Aufwertung öffentlich zugänglicher Grünbereiche

. Sicherung und Ergänzung der Grünvernetzung über Grünflächen und Straßenraum-
begrünung

. Ökologische und gestalterische Aufwertung von Grünbereichen entlang Straßen
und Bahnlinien

. Förderung von Natur- und Klimaschutz Z. B. durch Ausbau der regenerativen Ener-
gien, energetische Gebäudesanierung, Reduzierung der Flächenversiegelung, so-
weit möglich, etc.

. Förderung der Biodiversität

. Schutz vor Naturgefahren, wie Z. B. Starkregenereignisse

. Aktive Anpassung an den Klimawandel, Z. B. durch Regenrückhaltung, Pflanzung
von Bäumen und Sträuchern zur Verschattung, etc.

3. 5 Ziele zu Freizeit und Tourismus

. Sicherung und Aufwertung der Mumauer Bucht für die Naherholung und den Touris-
mus

. Erhalt und Verbesserung des freien Zugangs zum See und naturnahe Gestaltung
des Seeuferbereichs

. Sicherung und Ausbau touristischer Anziehungspunkte sowie Verbesserung ihrer
Auffindbarkeit und Vernetzung - Schloss, Munter Haus, Kultur- und Tagungszent-
rum, Murnauer Bucht, historisches Ortszentrum
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Sicherung der Ausblicke in die Landschaft und zum See

Sicherung der hohen Aufenthaltsqualität im Ortszentrum

Sicherung und Ergänzung des attraktiven Angebotes an Einzelhandels- und Dienst-
leistungseinrichtungen sowie Gastronomiebetrieben und Freischankflächen

Förderung des Tagestourismus durch Veranstaltungen, Ausstellungen, etc.

Förderung eines nachhaltigen Tourismus

Bereitstellen von Begegnungsstätten und Treffpunkten für alle Generationen, insbe-
sondere für Jugendliche

Sicherung und Ausbau des Kultur- und Freizeitangebotes für alle Bevölkerungs-
gruppen

Sicherung und Aufwertung von öffentlichen Grünflächen in der Ortsmitte als Treff-
punkte und für die Naherholung

4 Umgriff des San ierungsgebietes

Um diese Sanierungsziele zu erreichen, ist eine Vielzahl von Maßnahmen im Untersu-
chungsgebiet der Vorbereitenden Untersuchungen vorgesehen. Es erscheint daher zweck-
mäßig das Untersuchungsgebiet mit Ausnahme einzelner Flächen am Rand des Gebietes,
die von der Durchführung der Sanierung nicht berührt werden, als Sanierungsgebiet gemäß
§ 142 Abs. 1 BauGB festzulegen. Das Sanierungsgebiet hat eine Größe von ca. 69 ha.

Die Ausweisung eines Sanierungsgebietes soll Privatinitiativen fördern (nach § 7 h EStG
können für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB
steuerliche Vorteile in Anspruch genommen werden). Für den Markt Murnau verbessern sich
die Möglichkeiten, diese Initiativen im Sinne der Sanierungsziele zu steuern.

Handlungsbedarf besteht insbesondere in Bezug auf die Aufwertung der Murnauer Bucht als
Naherholungsbereich für alle Bevölkerungsgruppen sowie in der Neugestaltung von Straßen-
räumen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des Ortsbildes sowie der Verkehrssitu-
ation.

Mit der besonderen Berücksichtigung der Hauptrouten des Radverkehrs bei der Neugestal-
tung von Straßen, sowie weiteren Maßnahmen wie dem bereits begonnenen Bau eines Mo-
bilitätszentrums, der Sicherung und Aufwertung von Fuß- und Radwegverbindungen und der
Verbesserung von Bushaltestellen, etc. soll eine nachhaltige Mobilität gefördert werden.

Ein weiterer Punkt ist die Aufwertung öffentlicher Grünflächen in der Ortsmitte als Treff-
punkte und Naherholungsbereiche, sowie in htinblick auf die Folgen des Klimawandels und
die Förderung der Artenvielfalt.

Mit der Neuordnung und Nachverdichtung verschiedener Bereiche in der Ortsmitte soll die
Innenentwicklung gefördert und die Nutzungs- und Ortsstruktur verbessert werden.

Im privaten Bereich ist die Sanierung von Gebäuden vor allem auch die energetische Sanie-
rung anzustreben.

Die Ausweisung eines Sanierungsgebietes, das diese Bereiche umschließt, erscheint
daher sinnvoll.
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5 Wahl des Verfahrens

Das Sanierungsgebiet "Ortskern mit Murnauer Bucht und Bahnhofsumfeld" wird im verein-
fachten Verfahren gemäß § 142 Abs. 4 BauGB förmlich festgelegt, da mit nennenswerten,
sanierungsbedingten Wertsteigerungen nicht zu rechnen ist. Bei den Sanierungsmaßnah-
men werden sich Bodenwertsteigerungen vermutlich in einem so geringen Rahmen bewe-
gen, dass die Ermittlung dieser Wertsteigerungen in keinem Verhältnis zu dem damit verbun-
denen Verwaltungsaufwand steht.

Ein Ausgleich der sich in Zusammenhang mit der Aufstellung oder Änderung von Bebau-
ungsplänen evtl. ergebenden Vorteile kann im Rahmen der Bauleitplanung durch städtebau-
lichen Vertrag geregelt werden.

Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften ist somit weder erforder-
lich, noch wird es die Durchführung voraussichtlich erleichtern. Sie ist deshalb auszuschlie-
ßen.

Sollte sich bei weitergehenden Untersuchungen (Feinuntersuchungen) von Teilbereichen
des Sanierungsgebietes herausstellen, dass einzelne Sanierungsmaßnahmen nur mit be-
sonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften durchgeführt werden können, könnte für Teile
des Sanierungsgebietes auch das umfassende Verfahren gemäß §142 Abs. 1 angewendet
werden (Verfahrenswechsel).

6 Genehmigungspflichten

Das bisherige Sanierungsgebiet "Ortskern" wurde im vereinfachten Verfahren mit Anwen-
düng der Vorschriften der §§ 143 Abs. 2 und 144 Abs. 1 und 2 BauGB förmlich festgelegt.
Der Markt Murnau möchte sich auch weiterhin größtmögliche Mitwirkungsrechte im Sanie-
rungsgebiet sichern. Daher finden die Vorschriften des § 144 Abs. 1 und 2 BauGB im Sanie-
rungsgebiet "Ortskern mit Murnauer Bucht und Bahnhofsumfeld" nun ebenfalls Anwendung
und damit auch § 143 Abs. 2 (Eintragung eines Sanierungsvermerkes).

Murnau a. SjsrfWsee, den .i3>0. -...PÄ

Rolf Beuting, Erster Bürgermeister
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Auflistung der Bodendenkmäler innerhalb des Geltungsbereichs der Sanierungssatzung
"Ortskern mit Murnauer Bucht und Bahnhofsumfeld"

In Bezug auf die Lage und Ausdehnung der Bodendenkmäler wird auf den unter
https://blfd.bayern.de öffentlich zugänglichen Bayerischen Denkmal-Atlas des Bayerischen
Landesamtes für Denkmalpflege verwiesen.

Angaben des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege
(Schreiben vom 29. 11. 2023, Bodendenkmalpflege)
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